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Unterrichtsmaterial 30 
„Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten 
Nationen (Auszüge) 
 
Die Menschenrechtserklärung besteht aus 30 Artikeln. Diese enthält grundlegende 
Ansichten über die Rechte, die jedem Menschen zustehen sollten, „ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand.“ und unabhängig davon, in welchem rechtlichen Verhältnis er 
zu dem Land steht, in dem er sich aufhält. Mit Übersetzungen in nach Angaben des 
Office of the High Commissioner for Human Rights mehr als 460 Sprachen ist sie 
einer der meistübersetzten Texte. 
 
Schon die Präambel erklärt als grundsätzliche Absicht „Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt“, und Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an „die 
Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau“. 
 
Rechtlicher Status 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist keine verbindliche Rechtsquelle 
des Völkerrechts. Als solche sind sie nicht justitiabel, nicht einklagbar. Sie wurde mit 
der UN-Resolution 217 A (III) der UN-Vollversammlung eingeführt. Die Erklärung ist 
also kein völkerrechtlicher Vertrag und daher nicht als solcher verbindlich. Auch ihr 
Status als Resolution verleiht ihr keine verbindliche Wirkung, da nach der UN-Charta 
nur Resolutionen des Sicherheitsrates bindende Wirkung zukommt und eine 
entsprechende Regelung für Resolutionen der Vollversammlung fehlt. Einige Artikel 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurden in den beiden 
internationalen Pakten über Bürgerliche und Politische Rechte („Zivilpakt“, BPR) 
sowie über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte („Sozialpakt“, WSKR) 
übernommen, beide 1966 geschlossen und 1976 in Kraft getreten; diese 
Bestimmungen haben dadurch im Gegensatz zu den AEMR den Rang bindender 
internationaler Abkommen erhalten. 
 
Artikel 1 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 
begegnen. 
 
Artikel 2 (Verbot der Diskriminierung) 
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten 
ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach rassistischen Kategorien*, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 
 
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, 
rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person 
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 
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Artikel 3 (Recht auf Leben und Freiheit) 
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
 
Artikel 7 (Gleichheit vor dem Gesetz) 
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch 
auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz 
gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede 
Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. 


